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1. Lehrveranstaltungs- und Prüfungsanmeldung –Porta l Studium u. Lehre- (Online-Verfahren) 
 
Die derzeit gültigen Prüfungs- und Studienordnungen für die Studiengänge BA-
Vermittlungswissenschaften und MA-Lehrämter sind durch Beschluss des Präsidiums geringfügig 
modifiziert worden. 
 
 „Zu Modulprüfungen sowie zur Belegung von Lehrveranstaltungen in Teilmodulen müssen die 
Studierenden sich innerhalb des Anmeldezeitraums in der vom Servicezentrum für 
Prüfungsangelegenheiten festgelegten Form anmelden. In der Regel erfolgt die Anmeldung zur 
Belegung der Lehrveranstaltung mit der Anmeldung zu dem betreffenden Teilmodul; die Meldefrist 
endet bis spätestens zwei Wochen nach Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung. Die An- und 
Abmeldung zu einer Modul-prüfung muss bis spätestens zwei Wochen vor dem Prüfungstermin 
erfolgen, bei nicht semesterbegleitenden Lehrveranstaltungen mit dem Prüfungsantritt.“ 
 
Für die Anmeldung zu Prüfungen in den Teilmodulen gilt die Regelung wie für die Modulprüfung.  
 
Dies ist unter folgender Mailadresse möglich https://qisweb.hispro.de/flb/ 
 
 
 
2.  Beantragung von Abschlusszeugnissen (Online-Anm eldung) 
 
Sobald ihr Notenkonto alle nach der Studienordnung und den Modulkatalogen erforderlichen 
Leistungen ausweist, beantragen Sie ihr Abschlusszeugnis beim Servicezentrum für 
Prüfungsangelegenheiten. 
 
Dies ist unter folgender Mailadresse möglich:   spa@uni-flensburg.de 
(Betreff: Beantragung Zeugnisunterlagen für: Matr. Nr., Name) 
 
 
 
3.  Beantragung der Themen für BA/MA Arbeiten  
  
Die Beantragung erfolgt ausschließlich schriftlich.  
 
Die entsprechenden Anmeldeformulare  für Einzel- oder Gruppenarbeiten finden sie zusammen mit 
den Erläuterungen über die Links auf der  Internetseite 1479  des Servicezentrums für 
Prüfungsangelegenheiten. 
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4. Verlängerung des Abgabetermins für Abschlussarbe iten (Bachelor-Arbeit und  
    Master-Arbeit) (Online-Verfahren) 
(muss gegebenen Falles bis spätestens zum ersten Abgabetermin vorliegen) 
 
Für die Beantragung eines verlängerten Abgabetermins richten Sie hierzu per Mail, einen formlosen 
aber begründeten Antrag unter Angabe Ihres Namens und der Matrikelnummer an ihre 
Erstgutachterin/ ihren Erstgutachter. Die Erstgutachterin/ der Erstgutachter bestätigt uns direkt in 
Ihrer Mail ihr/sein Einverständnis und leitet diese Mail sofort an die untenstehende  
 
Mailadresse:   spa@uni-flensburg.de 
 
Nach erfolgreicher Bearbeitung wird der Verlängerungstermin im Portal „Studium und Lehre“ unter 
„Info über angemeldete Prüfungen“ für Sie ersichtlich. 
 
5. Verhalten im Verhinderungsfall/ Krankheit 
  
Erkrankt ein/e Studierende/r am Prüfungstag und kann an der Prüfung nicht eilnehmen, ist beim 
Prüfungsamt unverzüglich der Vordruck zur „Nachträglichen Prüfungsabmeldung“ abzugeben, dem 
ein ärztliches Attest zur Prüfungsunfähigkeit beizufügen ist. Die Abgabe ist als Sofort-Info auch per 
Fax oder per Email möglich; das Original der erforderlichen Unterlagen ist dann auf dem Postwege 
nachzusenden. Unverzüglich bedeutet hierbei: spätestens am Tag der Prüfung. Eine Abmeldung 
von der Prüfung bei den Dozent/innen gebietet zwar der Respekt vor den Prüferinnen und Prüfern 
und eventuell ebenfalls betroffenen Kommilitonen/innen, prüfungsrechtlich ist die Abmeldung bei 
Prüferinnen und Prüfern aber irrelevant. 
  
 
6. Verhalten bei fehlenden Zulassungsvoraussetzunge n bei Prüfungsanmeldungen 
 
Sollte  bei der Anmeldung zu Prüfungen die Meldung: „Fehlende Voraussetzungen“ auftreten, 
wenden Sie sich bitte an die Geschäftsführenden Direktoren der jeweiligen Fächer, die Ihnen auf 
dem Formular „Nachträgliche An- /Abmeldung zu Prüfungen“ eine schriftliche 
Ausnahmegenehmigung bescheinigen können. 
 
7. Anerkennung von Leistungen aus einem Vorstudium oder bei PO-Wechsel 
 
Für die Anerkennung von Leistungen legen Sie bitte Ihre Originale  von 
Leistungsnachweisen/Scheinen/Transcripte zusammen mit dem Formblatt „Anerkennung von 
Studien- und Vorstudienleistungen“ den Geschäftsführenden Direktoren der jeweiligen Institute vor. 
Das unterzeichnete und gestempelte Formblatt reichen Sie bitte zusammen mit den Kopien der 
vorgelegten Nachweise im Servicezentrum für Prüfungsangelegenheiten ein. 


